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Informationszugang in den Behörden erleichtern durch 

„Informationsfreiheit by Design“ 
 

Der digitale Wandel ist eine der großen Herausforderungen, vor denen die öffentliche 

Verwaltung heute steht. Gegenwärtig müssen E-Government-Gesetze sowie die Re-

gelungen im Onlinezugangsgesetz umgesetzt werden. Parallel ist ein gestiegenes 

Interesse an der Transparenz des Verwaltungshandelns festzustellen, das die Gesetz-

geber zunehmend aufgreifen. Die öffentliche Verwaltung ist in der Pflicht, das Recht 

auf Informationszugangsfreiheit umzusetzen. Das Vertrauen in die staatliche Aufga-

benerfüllung wird gefestigt, indem Auskunftsersuchen schnell und effizient bearbeitet 

werden.  

 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftrag-

ten in Deutschland (IFK) den öffentlichen Stellen des Bundes und der Länder, die An-

forderungen an die Informationsfreiheit bereits von Anfang an in die Gestaltung ihrer 

IT-Systeme und organisatorischen Prozesse einfließen zu lassen: „Informationsfreiheit 

by Design“. Die Gesetzgeber werden aufgerufen, die gesetzlichen Grundlagen zu 

schaffen und notwendige Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

 

Definition 

Zu „Informationsfreiheit by Design“ zählt die Gesamtheit technischer und organisato-

rischer Instrumente unter Berücksichtigung des Stands der Technik, die der Wahr-

nehmung und Erfüllung der Rechte nach den Informationsfreiheits- und Informati-

onszugangsgesetzen, Umweltinformationsgesetzen und Transparenzgesetzen des 

Bundes und der Länder dienen. Damit unterstützt „Informationsfreiheit by Design“ 

einerseits informationspflichtige Stellen bei der Erfüllung eines beantragten Informa-

tionszugangs sowie bei der Umsetzung von Veröffentlichungspflichten, andererseits 

wird für Antragstellende der Informationszugang erleichtert.  

 

 

 

 

 

Rahmenbedingungen 

Für den Bereich der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der europäische 

Verordnungsgeber das Prinzip des Datenschutzes durch Technikgestaltung – also 

„Datenschutz by Design“ – normiert. Auf dem Gebiet der Informationsfreiheit beste-

hen ebenfalls Regelungen, aus denen für informationspflichtige Stellen technische 
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und organisatorische Verpflichtungen resultieren. Hierzu zählen je nach Regelungsin-

halt der landes- und bundesrechtlichen Bestimmungen etwa  

 

• proaktive Veröffentlichungspflichten,  

• das Hinwirken auf eine Speicherung von Informationen in elektronischen Da-

tenbanken,  

• die Benennung von Ansprechpartnern oder anderen informationspflichtigen 

Stellen,  

• die Bereitstellung von Verzeichnissen über verfügbare Informationen,  

• die Einrichtung von öffentlich zugänglichen Informationsnetzen und –portalen, 

• die Berücksichtigung der Kennzeichnung von Informationen durch Dritte als 

„schutzbedürftig“ und 

• die Ermöglichung eines beschränkten Informationszugangs bei nur teilweise 

entgegenstehenden öffentlichen oder privaten Interessen. 

 

Weiterhin soll die Beachtung der Grundsätze der ordnungsgemäßen Aktenführung 

dazu dienen, den zeitlichen Bereitstellungsaufwand zu begrenzen und die Kosten des 

Informationszugangs zu verringern. 

 

Maßnahmen 

Maßnahmen zu „Informationsfreiheit by Design“ können bei der Erfüllung dieser 

technischen und organisatorischen Verpflichtungen eine Hilfestellung bieten. So soll-

te die Auffindbarkeit von Informationen bei den informationspflichtigen Stellen z. B. 

durch effiziente Aktensystematik und elektronische Suchfunktionen gewährleistet 

sein. In Aktensystemen könnte bei Aufnahme neuer Informationen eine Kennzeich-

nung sensibler Abschnitte oder Aktenteile erfolgen, die eine gesonderte Prüfung auf 

geheimhaltungsbedürfige Teile erleichtert. Informationen sollten nach Möglichkeit in 

den Aktensystemen kategorisiert werden, was in bestimmten Verwaltungsbereichen 

etwa durch die Führung von Teilakten denkbar ist, die Teil einer Hauptakte sind. Ver-

öffentlichungsfähige Informationen sollten durch die informationspflichtige Stelle 

proaktiv, etwa über ein Informationsportal, für die Allgemeinheit zur Verfügung ge-

stellt werden. 

 

 

 

Mit dem Ansatz „Informationsfreiheit by Design“ können standardisierte Lösungen für 

wiederkehrende Fragestellungen entwickelt werden, wodurch der Aufwand auf Ver-

waltungsseite reduziert wird. Diese Systemgestaltung obliegt dabei nicht nur den 

Verantwortlichen der öffentlichen Verwaltung, sondern auch den Entwicklerinnen und 

Entwicklern von Software-Lösungen für öffentliche Verwaltungen, bei denen Anforde-

rungen der Informationsfreiheit von Anfang an in die Konzepte und Implementierun-

gen aufgenommen werden sollten. 
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